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Verkehrswertgutachten 

(im Sinne des § 194 BauGB)

 

 - zum Zweck der Vermogensubersicht - 

uber das Grundstuck mit Zweinfamilienhaus und Garage, Heckenweg xx , 72202 Nagold Hochdorf 

 

Gemarkung: Hochdorf

Flurstuck: NF1-2020 

Nordwestansicht (Quelle: Auftraggeber) 

Der Verkehrswert (Marktwert) des Grundstuckes wurde zum Wertermittlungsstichtag (=Qualitätsstichtag) 

31.01.2022 ermittelt mit:

€ 396.000

(in Worten: dreihundertsechsundneunzigtausend Euro) 

Nummer der Ausfertigung: 1 von 2 

Dieses Gutachten besteht aus insgesamt 72 Seiten. Hierin sind 21 Seiten Anlagen, davon 4 Seiten Fotodokumentation
mit 7 Fotos enthalten. Das Gutachten wurde in 2 Ausfertigungen erstellt, davon eine fur die Unterlagen des

Sachverständigen. 
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Abkurzungen
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1. Zusammenstellung der Wertermittlungsergebnisse

Verkehrswertgutachten Seite 5 von 72
Gemarkung: Hochdorf          
Heckenweg xx, 72202 Nagold Hochdorf  Flurstuck: NF1-2020  Gutachten-Nr: 2023-08-101 vom 19.08.2023



2. Allgemeine Angaben / Vorbemerkungen 

Alle Feststellungen zur Beschaffenheit und zur tatsächlichen Eigenschaft der baulichen Anlage, sowie des Grund und 

Bodens erfolgten ausschließlich nach den vonseiten des Auftraggebers zur Verfugung gestellten Daten und Unterlagen 

und den Erkenntnissen der Ortsbesichtigung. Fur das Gutachten wurden keine Bauteiloffnungen, Baustoffprufungen, 

Bauteilprufungen, Funktionsprufungen haustechnischer Anlagen und keine Bodenuntersuchungen vorgenommen. Alle 

Feststellungen des Sachverständigen erfolgten durch die Aufgabenstellung und die Augenscheinnahme (rein visuelle 

Untersuchung). Die Flächen und Massen wurden aus den von der Auftraggeberseite vorgelegten Daten und Unterlagen 

ubernommen, stichpunktartig auf gepruft und bei Bedarf korrigiert. Eine Uberprufung der offentlich-rechtlichen 

Bestimmungen einschl. Genehmigungen, Abnahmen, Auflagen und dergleichen bezuglich des vorhandenen Bestandes 

und der Nutzung baulicher Anlagen erfolgte nicht. Zerstorende Untersuchungen wurden nicht ausgefuhrt, weshalb 

Angaben uber nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe auf Auskunften, die dem Sachverständigen gegeben worden sind 

und auf vorgelegten Unterlagen beruhen. Es wird ungepruft unterstellt, dass keine Bauteile und Baustoffe vorhanden 

sind, welche moglicherweise eine anhaltende Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder gefährden. Eine 

Kontamination von Baustoffen und Bauteilen wurde nicht gepruft. Es wird davon ausgegangen, dass keine 

Kontamination vorliegt. 

Das Gutachten wurde nach der derzeit gultigen Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) vom 14. Juli 2021, 

sowie zur Wahrung der Modellkonformität (§10 ImmoWertV 2021) nach der Immobilienwertermittlungsverordnung 

(ImmoWertV) vom 19. Mai 2010 und den Wertermittlungsrichtlinien (WertR 2006) vom 01. März 2006, der 

Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 5. September 2012, Vergleichswertrichtlinie (VW-RL) vom 20. März 2014 und der 

Ertragswertrichtlinie (EW-RL) vom 12. November 2015 erstellt. Danach ist der Verkehrswert (Marktwert) nach dem Preis 

zu bestimmen, der am Stichtag der Wertermittlung im gewohnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen 

Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstucks ohne 

Rucksicht auf ungewohnliche oder personliche Verhältnisse zu erzielen wäre (vgl. § 194 BauGB). Das 

Wertermittlungsverfahren ist nach der Lage des Einzelfalles unter Berucksichtigung der im gewohnlichen 

Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten auszuwählen. Die Wahl ist zu begrunden (§ 8 Abs. 1 ImmoWertV). Der 

Bodenwert ist in der Regel nach dem Vergleichswertverfahren zu ermitteln (§ 16 ImmoWertV). Bei Anwendung dieses 

Verfahrens konnen auch geeignete Bodenrichtwerte herangezogen werden. 

2.1 Auftrag / Wertermittlungsstichtag

Durch Auftrag der Frau Doris Heck (Anschrift siehe Deckblatt) vom 07.07.2023 hat der unterzeichnende Sachverstän- 

dige den Verkehrswert (Marktwert) des mit einem Zweifamilienhaus mit Garage bebauten Grundstuck, Heckenweg xx, 

72202 Nagold-Hochdorf ermittelt und das nachfolgende Verkehrswertgutachten erstellt. Als Wertermittlungsstichtag (= 

Qualitätsstichtag) wurde der 31.01.2022 vom Auftraggeber schriftlich mit der Beauftragung festgesetzt. Da der 

Wertermittlungsstichtag in der Vergangenheit liegt, sind nur die Daten und Fakten zu berucksichtigen, die bis zum WEST

bekannt waren. Der Unterzeichner geht davon aus, dass der Zustand des Grundstucks und des Gebäudes nicht 

wesentlich vom Zustand am Tag der Besichtigung abwich. 
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2.2 Zweck des Gutachtens

Das Gutachten dient der Nachlassregelung. Insofern dient das Gutachten der Informationsbeschaffung hinsichtlich des 

Verkehrswertes des Grundstuckes samt baulicher Anlagen. Das Gutachten dient ausschließlich diesem Zweck und darf 

keinesfalls fur andere Zwecke genutzt werden. Das Gutachten darf ebenfalls keinesfalls von Anderen als den 

Auftraggebern und dem Sachverständigen genutzt werden. 

2.3 Auftraggeber und Eigentumer

Auftraggeber und grundbuchlich eingetragene Eigentumer des Wertermittlungsobjekts sind: 

Frau:            Doris Heck, geb. 05.02.1956, 

           Heckenweg xx, 72202 Nagold- Hochdorf 

Anteil am Eigentum nach Grundbuchangabe:          1/1 Anteil

2.4 Ortsbesichtigung:

Datum und Uhrzeit der Ortsbesichtigung 

Besichtigungsverhältnisse 

Anwesend zum Ortstermin 

Es konnte besichtigt werden

Es konnte nicht besichtgt werden

10.07.2023 (ca. 14.00 -16.30 Uhr) 

Gut (24°C, trocken) 

Eigentumerin: Frau Doris Heck

Sachverständiger: Herr Michael Schomburg

Gesamte Gebäude und Freiflächen

./.

Auf dem zuvor benannten Grundstuck Heckenweg xx, 72202 Nagold-Hochdorf befindet sich ein freistehendes 

Zweifamilienhaus, sowie eine Garage. Nach einem einfuhrenden Gespräch zwischen den Teilnehmern des Ortstermins 

in der Wohnung der Eigentumer erfolgte die schrittweise Besichtigung wie folgt: 

1. Kellergeschoss

2. Erdgeschoss

3. Dachgeschoss 

4. Garage 

5. Außenanlagen 

Die Sichtverhältnisse waren sowohl außen als auch in den Räumlichkeiten gut. Die beim Ortstermin gesichteten 

Einzelheiten wurden mithilfe einer Digitalkamera fotografisch dokumentiert. Ein repräsentativer Auszug der Foto- 

dokumentation wird diesem Gutachten angefugt (Anlage 4). 
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2.5 Objektbezogene Unterlagen und Informationen

Die aufgefuhrten Anlagen sind dem Schriftteil des Gutachtens beigefugt. Die verwendeten Unterlagen befinden sich in 

der Hausakte des unterzeichnenden Sachverständigen. Literatur (siehe Literaturverzeichnis) und Rechtsgrundlagen sind

ebenfalls im Sachverständigenburo einsehbar. 

Nr. Verwendete Unterlagen Quelle Ablageort 

[1] Auszuge aus der Liegenschaftskarte Auftraggeber Anlage 1

[2] Grundbuchauszug vom 24.01.2022 (Abrufdatum) Auftraggeber Anlage 2

[3] Karten zur Makro- und Mikrolage http://www.openstreetmap.org; Anlage 3 
Sachverständiger 

[4] Fotodokumentation vom Ortstermin am 10.07.2023 Sachverständiger Anlage 4

[5] Grundrisse wurden am Ortstermin zur Verfugung gestellt Auftraggeber Anlage 5

[6] Wohnflächenberechnung vom 20.11.2020 Auftraggeber Siehe 4.6.1 
(Ersteller: Architekt Mustermann) (vom Sachverständigen korrigiert)

Nr. Verwendete Informationen Quelle Ablageort 

[7] Informationen zur Stadt Nagold und Umgebung Immobilienmarktbericht 2020 Hausakte 
der Großen Kreisstadt Nagold 
und der Gemeinde Rohrdorf;
www.wikipedia.de; Stadt Nagold 

[8] Qualifizierter Mietspiegel der Stadt Nagold Stadt Nagold Hausakte 
gultig bis 28.02.2023

[9]  Umrechnungskoeffizienten WGFZ:WGFZ; Gutachterausschuss der Großen Hausakte
Sachwertfaktormodell; Sachwertfaktoren 2021; Kreisstadt Nagold und der & Anlagen
Modellwerte der Bewirtschaftungskosten; Gemeinde Rohrdorf 6, 10, 11
Liegenschaftszinssätze, Anpassung Bodenwert 

[10]  Bodenrichtwert zum Stichtag 31.12.2020 Bodenrichtwertsystem BORIS Hausakte
des GAA der großen Kreisstadt & Anlage 9
Nagold und Gemeinde Rohrdorf

Daruber hinaus sind die in den Abschnitten Rechtsgrundlagen und Literaturverzeichnis angefuhrten Literaturquellen und 

Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung zu beachten. Die beim Ortstermin durch die Eigentumerin zur Verfugung 

gestellten Unterlagen (z. B. Baupläne) sind teilweise älteren Datums und somit im Rahmen einer Verkehrswertermittlung 

im Regelfall neu zu erstellen bzw. in aktualisierter Form neu zu beschaffen. Im vorliegenden Fall wurde jedoch 

auftragsgemäß auf die Neuerstellung bzw. Beschaffung aktueller Unterlagen verzichtet.  Wesentliche augenscheinliche 

Anderungen haben sich bei der Uberprufung nicht ergeben. 
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3. Grundstuck

3.1 Lagebeschreibung

3.1.1 Großraumige Lage und Infrastruktur (Makro-Lage) 

Bundesland 

Baden-Wurttemberg 

Stadt Nagold

Einwohnerzahl ca. 23.000

Stadtteil Hochdorf

Einwohnerzahl ca.   2.100

Ortsbeschreibung Nagold

Nagold ist eine Stadt in Baden-Wurttemberg, etwa 50 Kilometer sudwestlich von Stuttgart und rund 25 Kilometer 

nordostlich von Freudenstadt. Sie ist nach der Kreisstadt Calw die zweitgroßte Stadt des Landkreises Calw und bildet ein

Mittelzentrum fur die umliegenden Gemeinden. Sie gehort zur Region Nordschwarzwald sowie zur Landschaft des 

Hecken- und Schlehengäu und zur Randzone der europäischen Metropolregion Stuttgart. Seit 1. Januar 1981 ist Nagold 

Große Kreisstadt. Mit der Stadt Haiterbach und den Gemeinden Ebhausen und Rohrdorf ist die Stadt eine Vereinbarte 

Verwaltungsgemeinschaft eingegangen.                

Quelle: Wikipedia

Im Jahr 786 wird Nagold als „villa nagaltuna“ erstmals urkundlich erwähnt. Die erste statistische Aufzeichnung der 

Einwohnerzahl stammt aus dem Jahr 1871. Damals verzeichnete die Stadt 7.368 Einwohner. Heute, knapp zwei 

Jahrhunderte später, präsentiert sich Nagold als sympathischer Lebensmittelpunkt fur ca. 23.000 Burgerinnen und 

Burger. Besuchern und Gästen empfiehlt sich unsere Stadt als lohnenswertes Ausflugsziel. In herrlicher Lage an den 

Flussen Nagold und Waldach gelegen ist Nagold in die einzigartige Kulturlandschaft von Schwarzwald und Gäu 

eingebunden. Bei Firmen, Arbeitskräften und Kunden punktet die Große Kreisstadt als aktiver und attraktiver 

Wirtschaftsstandort. Unter dem Motto „grune Urbanität“ zeichnet sich also ein variantenreiches Bild: Modernes, quirliges 

Stadtleben gepaart mit einem farbenfrohen, abwechslungsreichen Naturerlebnis. Wer Nagold, die zweitgroßte Stadt im 

Landkreis Calw, als Lebensmittelpunkt wählt, steht vor der Entscheidung: Städtisches Leben oder ländliches Flair? 

Gleich, wofur sich Mieter, Häuslebauer oder kunftige Wohnungsbesitzer entscheiden, Stadt und Land bieten 

gleichermaßen eine Umgebung, in der man sich rundum wohlfuhlen kann. Als familienfreundliche Kommune bietet die 

Große Kreisstadt bestens ausgebaute und wohnortnahe Betreuungs- und Bildungsangebote, ein breit gefächertes 

Vereinsleben und hervorragende Einkaufsmoglichkeiten. Mit seinem hohen Freizeitwert punktet Nagold nicht nur bei den

Einwohnern, sondern auch bei Besuchern aus nah und fern. Ein prall gefullter Veranstaltungskalender von Januar bis 

Dezember mit Kleinkunst, Theater, Konzerten, Einkaufsevents, Messen und Märkten lockt Jahr fur Jahr begeisterte 

Besucher an. Jede Menge Erholung und Spaß im Grunen versprechen abwechslungsreiche Rad- und Wanderwege. 

Spaß fur die ganze Familie bietet der Stadtpark Kleb mit großem Abenteuerspielplatz, Minigolfanlage und dem 

Badepark. Von dort aus ist es auch nicht mehr weit auf den Schlossberg mit seiner uppigen Vegetation zur 

mittelalterlichen Burgruine Hohennagold. Der Blick auf die Stadt und die Umgebung ist atemberaubend. Besonders 

beliebt ist Nagold auch als ideales Einkaufsziel. Sozusagen als Freiluft-Einkaufszentrum mit kurzen Wegen finden 

Kunden hier einen bestens sortierten Einzelhandel mit kompetenter Beratung, kundenfreundlichem Service und 
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schickem Ambiente. Outlet-Center bekannter Marken runden das Angebot ab. Die Gastronomie bildet mit ihren 

kulinarischen Kostlichkeiten das i-Tupfelchen fur einen gelungenen Aufenthalt in Nagold. Bestens gerustet ist die Stadt 

fur kunftige Herausforderungen. Die Angebotspalette im sogenannten „Erlebniskaufhaus Innenstadt“ wird kontinuierlich 

wachsen und damit die Attraktivität unserer Innenstadt weiter steigern. Mit der Ausweisung des Sanierungsgebiets 

„Nordostliche Innenstadt“ wurde ebenfalls ein bedeutender Meilenstein zur Stadtentwicklung gelegt. Die Nachfrage nach 

Wohnraum in der Innenstadt und in den Stadtteilen ist ungebrochen, adäquate Baugebiete werden derzeit in hoher 

Schlagzahl erschlossen. Ein weiteres bedeutsames Zukunftsthema ist die Schienenanbindung an die Region Stuttgart: 

Mit Hochdruck arbeiten die Verantwortlichen am Konzept Metropolexpress Plus. Zukunft lässt sich schwer vorhersagen. 

Gerade deshalb ist es besser, sie aktiv und mutig zu gestalten, lautet das Nagolder Credo. 

Quelle: Immobilienmarkt-Bericht 2020 der Großen Kreisstadt Nagold und der Gemeinde Rohrdorf mit freundkicher 

Genehmigung des GAA

Ortsbeschreibung Stadtteil Hochdorf

Nagolds großter Stadtteil mit uber 2100 Einwohnern verfugt uber eine gute Infrastruktur. Hier finden Sie eine 

Grundschule, einen Kindergarten und fur die Jungsten eine Kleinkinderbetreuung. Gastronomie, Brauerei, Lebensmittel, 

Bäcker, Metzger, Blumenläden, Handwerker, Bankautomaten, Vereine, ein Arzt und Zahnärzte komplettieren das 

Angebot. Hochdorf ist ein schoner Ort zum Leben und zum Arbeiten. Der Stadtteil liegt sudlich von Nagold an der B 463 

und grenzt an das Gäu. Die Hochfläche mit 570 Metern uber dem Meeresspiegel bietet seinen Bewohnern eine weite 

Rundsicht auf die Schwäbische Alb und den Schwarzwald. Die einzigartige Lage ermoglicht es, die Freizeit in einer 

intakten Natur zu verbringen. In Hochdorf findet jeder Bauwillige attraktive Bauplätze zu erschwinglichen Preisen. Die 

verkehrsgunstige Lage erlaubt es, beispielsweise Stuttgart in weniger als einer Stunde Fahrzeit mit der Bundesbahn im 

Stundentakt zu erreichen. Nicht viel länger fahren Sie zum Bodensee. Außerdem ist es nicht weit zur Autobahn.

Quelle: Stadt Nagold

Angrenzende Gemeinden 

Die folgenden Städte und Gemeinden grenzen an die Stadt Nagold (im Uhrzeigersinn, beginnend im Osten): Jettingen 

und Motzingen (beide Landkreis Boblingen), Rottenburg am Neckar (Landkreis Tubingen), Eutingen und Horb (beide 

Landkreis Freudenstadt) sowie Haiterbach, Rohrdorf, Ebhausen und Wildberg (alle Landkreis Calw).

Nachstgelegene Orte/ Stadte 

Nagold liegt etwa 50 Kilometer sudwestlich von der Landeshauptstadt Stuttgart und rund 25 Kilometer nordostlich von 

Freudenstadt 

Landeshauptstadt 

Stuttgart 
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Verkehrsanbindung

Nagold ist von der Bundesautobahn 81 (Stuttgart–Singen) uber die Ausfahrt Rottenburg am Neckar oder die Ausfahrt 

Gärtringen auf Straßenverbindungen ohne Ortsdurchfahrten zu erreichen. Von Gärtringen uber Herrenberg auf der 

Landesstraße L1362 bzw. L362 (bis 2018 als Bundesstraße 28 eingestuft), die auf dem 500 m langen Nagolder Viadukt 

uber das Tal fuhrt. Eine Bundesstraße im Stadtgebiet ist die Nord-Sud-Verbindung der B 463 Calw – Horb – Rottweil.

Nagold liegt an der Nagoldtalbahn von Pforzheim nach Horb am Neckar und weiter nach Tubingen. Neben der Station 

„Bahnhof“ gibt es die Haltepunkte Stadtmitte, Steinberg und Iselshausen. Am Rande des Stadtteils Hochdorf liegt der 

Bahnhof Hochdorf (b Horb), der von der Nagoldtalbahn (Kulturbahn) und durch die Stadtbahnlinie S8 Karlsruhe–

Freudenstadt–Eutingen im Gäu und den Regionalexpress Stuttgart–Freudenstadt bedient wird.

In Horb (in Richtung Zurich), Pforzheim (in Richtung Karlsruhe) und Stuttgart bestehen Anschlussmoglichkeiten an das 

Bahnfernverkehrsnetz.

Neben dem Stadtverkehr verbinden Regionalverkehrsbuslinien Nagold mit Altensteig, Altingen, Ammerbuch, Bondorf, 

Calw, Egenhausen, Ebhausen, Eutingen, Gäufelden, Haiterbach, Herrenberg, Horb, Jettingen, Motzingen, Nebringen, 

Gäufelden und Wildberg. Die Buslinie 7794 (im VVS-Verbund 774 + 770) verbindet Nagold und das obere Nagoldtal 

regelmäßig mit dem Bahnhof Herrenberg, dem Endhaltepunkt der S-Bahn-Linie 1, die uber Boblingen, Stuttgart, 

Esslingen am Neckar und Plochingen nach Kirchheim unter Teck fuhrt. 

Die Stadtverkehrslinien zum Lemberg (Realschule, Gertrud-Teufel-Seniorenzentrum, Kreiskrankenhaus), zum Steinberg 

und Industriegebiet Wolfsberg sowie zum Kernen verkehren unter der Woche im Halbstundentakt. Auch Emmingen, 

Pfrondorf und Mindersbach haben einen Taktverkehr. Die sudlichen Stadtteile Gundringen, Hochdorf, Schietingen und 

Vollmaringen werden von RVS SudwestBus mit den Linien 7400 und 7405 bedient.

Quelle: Wikipedia

Flughafen 

Der Flughafen Stuttgart ist etwa 50 km entfernt und uber die A81 mit dem Auto in etwa 60 Minuten erreichbar. 

Wirtschaftliche Lage

Wirtschaftsstandort Nagold 

Der Wirtschaftsstandort Nagold bietet Unternehmen mehr als Grund und Boden. Gefragt ist eine gute Infrastruktur in 

strategisch gunstiger Lage. Ausgezeichnet als besonders mittelstandsfreundliche Kommune sieht Nagold die 

Unternehmen als Schlusselkunden und hilft ihnen, mit zertifiziertem Service Zeit und Geld zu sparen. 

In Nagold haben sich viele namhafte Unternehmen, wie Häfele GmbH & Co KG, Digel AG und Wagon Automotive 

Nagold GmbH angesiedelt, die große Bekanntheit genießen und sich ihren Platz auf den internationalen Märkten längst 

gesichert haben. 

Traditionell ist Nagold ein Wirtschaftsstandort mit einem ausgeprägten Branchenmix. Schwerpunkt der 

Wirtschaftsstruktur liegt auf dem verarbeitenden Gewerbe. Insbesondere die Metall- und Elektroindustrie, die 

Automobilzulieferung, die Holz- und Mobelindustrie sowie das Textilwesen stellen einen Großteil der uber 11.000 

Arbeitsplätze. Ebenso hat aber auch eine Vielzahl kleinerer Familienbetriebe und gut aufgestellter Handwerksbetriebe 

ihren Standort in Nagold. Uber 7.700 Berufseinpendler kommen täglich zur Arbeit nach Nagold. 
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Einzelhandel 

In Nagold haben sich rund 185 Einzelhandelsbetriebe angesiedelt. Rund 120 davon haben ihren Standort in der 

Innenstadt. Insgesamt bieten sie eine Verkaufsfläche von 57.600 Quadratmetern an, davon 23.600 Quadratmeter in der 

Innenstadt. Der Einzelhandelsumsatz betrug im Jahr 2018 rund 238 Millionen Euro. Zum Markteinzugsgebiet zählen 

rund 104.000 Einwohner. Die Kaufkraftbindung des gesamten Einzelhandels liegt laut Gutachten der Imakomm 

Akademie 2013 bei 87 Prozent. 

Der Einzelhandelsstandort zeichnet sich durch einen guten Branchenmix aus. In der Stadt gibt es kaum Leerstände. 

Die Zentralitätskennziffer ist ein Maß fur die Attraktivität eines Standortes als Einkaufsort. Sie gibt an, inwieweit der 

ortliche Einzelhandel in der Lage ist, uberortliche Kundschaft anzuziehen. 

Die Zentralitätskennziffern im Jahresvergleich: 2013: 173;   2014: 183;   2015: 180;   2016: 177;   2018: 169. 

Gewerbegebiete 

Der Industriepark Wolfsberg umfasst 80 Hektar. Mehr als 120 Unternehmen bieten uber 3.000 Arbeitsplätze. Die 

Erfolgsgeschichte Wolfsberg begann in den 1970er Jahren mit der Firma Häfele, die sich als erstes Unternehmen auf 

dem Hochplateau an der Grenze zu den Regionen Stuttgart und Neckar-Alb ansiedelte. Mit weltweit agierenden 

Konzernen und Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben bietet der Wolfsberg heute eine differenzierte 

Unternehmensstruktur. Im Industriepark Wolfsberg stehen aktuell keine Flächen zum Verkauf. 

Der Industriepark Nagold Gäu (INGpark) befindet sich auf dem ehemaligen Kasernenareal Eisberg. Das Gebiet umfasst 

89 Hektar, davon sind 67 Hektar bereits erschlossen. Rund 4 Hektar stehen zur sofortigen Bebauung zur Verfugung. 11 

Hektar sind derzeit reserviert. Weitere 22 Hektar werden schrittweise erschlossen. 50 Unternehmen haben sich dort 

angesiedelt, sie bieten uber 1.000 Arbeitsplätze. 

Quelle: Immobilienmarkt-Bericht 2020 der Großen Kreisstadt Nagold und der Gemeinde Rohrdorf mit freundkicher 

Genehmigung des GAA

3.1.2 Kleinraumige Lage und Infrastruktur (Mikro-Lage)

Innerortliche Lage 

Ortsrandlage

Vorhandene Infrastruktur 

Öffentlicher Nahverkehr, Anbindung an den Fernverkehr, Straße, Bahn, Versorgungseinrichtungen des täglichen 

Bedarfs, medizinische Versorgung, Kindergärten, Schulen 

Offentlicher Nahverkehr 

Bus, Bahn 
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3.1.3 Demografie

Bevolkerungsverteilung Nagold

Bevolkerungsentwicklung seit 2011 (%): +7,2

Bevolkerungsentwicklung uber die letzten 5 Jahre (%): +3,1

Ausländeranteil (%):  17,5

Durchschnittliches Alter (Jahre): 44,4 

Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der Altersgruppe 20-64): 33,0

Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64) : 37,6

Arbeitslose an den SvB (sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) (%):   4,6

Arbeitslose an den ausländischen SvB (%)   8,3

Bevolkerungsentwicklung 

Bevolkerungsentwicklung in 5-Jahresschritten 2011: 21.115 2016: 21.954 (+4,0%) 2021: 22.635 (+3,1%)

Es ist laut dieser Statistik mit einer kontinuierlichen, leichten Bevolkerungszunahme zu rechnen (ca. 1.500 Einwohner in 

10 Jahren) 

Bevolkerungsprognose 2030: ca. 24.000 2040: ca. 25.500

Quelle: Wegweiser-Kommune/Statistik/Prognosedaten 

3.2 Grundstucksbeschreibung und -erschließung 

Grundstucksform: 

Die Grundstucksform weist keine bewertungsrelevanten Merkmale auf.

Grundstucksabmessungen: 

Grundstuckstiefe:   38 m 

Grundstucksfläche: 605 m2  - lt. Grundbuch und lt. Liegenschaftskataster

Aufteilung des Grundstucks: 

Das Grundstuck ist uber einen Hauszugang oder eine Garagenzufahrt mit Betonverbundpflaster erreichbar, beides 

zweigt vom Burgersteig der befestigten Straße Heckenweg ab. 

 

Nachbarbebauung: 

Die Nachbarbebauung wurde nicht begutachtet.

Einfriedung des Grundstucks: 

Das Grundstuck hat eine Straßenseitige Einfriedungen als Natursteinmauer mit Scherenzaun; teilweise Hecke.
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Schadliche Bodenveranderungen / Baugrund- und Bodenverhaltnisse: 

Schädliche Bodenveränderungen, wie z.B. Kontaminationen des Bodens, konnten während des Ortstermins nicht 

festgestellt werden. Es wurden auftragsgemäß keine Baugrunduntersuchungen vorgenommen. Augenscheinlich 

ersichtlich, handelt es sich um normal gewachsenen, tragfähigen Baugrund ohne besondere Grundwassereinflusse. 

Weitere Nachforschungen bezuglich schädlicher Bodenveränderungen wurden auftragsgemäß nicht durchgefuhrt, 

weshalb in diesem Gutachten ungestorte, kontaminierungsfreie und normal tragfähige Baugrund- und Bodenverhältnisse

unterstellt werden. 

Immissionen: 

Während der Ortsbesichtigung wurden keine den Verkehrswert negativ beeinflussenden Immissionen festgestellt. Daher 

wird in diesem Gutachten von keinen weiteren negativen, also den Verkehrswert beeinflussenden Immissionen 

ausgegangen. 

Erschließungszustand: 

Das Wertermittlungsgrundstuck ist uber die Straße Heckenweg verkehrstechnisch erschlossen. Beim Heckenweg 

handelt es sich um eine, in beide Richtungen einspurig verlaufende, kleine Durchgangsstraße, die endgultig hergestellt 

ist und mit einer asphaltierten Schwarzdecke bedeckt ist. Das Grundstuck ist uber einen Hauszugang und eine 

Garagenzufahrt erreichbar, beides zweigt vom Gehsteig der befestigten Straße Heckenweg ab. Die Straße ist im Bereich

des Bewertungsobjektes nur einseitig mit einem Burgersteig und Straßenbeleuchtung im Straßenraum versehen. Das 

Wertermittlungsobjekt liegt leicht erhoht zum Niveau der Erschließungsstraße. Das Grundstuck ist uber Ver- und 

Entsorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das offentliche Netz an Kanal, Strom, Gas, Wasser, Telefon 

angeschlossen. Zudem verfugt das Bewertungsobjekt uber eine Biologische Grundstuckskläranlage (Mehrkammer 

Ausfaulgruben; nach Aussage der  Eigentumerin am Ortstermin außer Betrieb).

Gesamteindruck    

Zum Wertermittlungsstichtag wurde insgesamt folgende Situation angetroffen: 

Die Lage (Wohnlage, Verkehrslage)     

Die Wohn- und Verkehrslage am Ortsrand von Hochdorf ist als gut einzustufen. 

Unterhaltungszustand des Grundstuckes, Immissionen     

Das Grundstuck weist bei der Ortsbesichtigung einen guten Unterhaltungszustand auf. Es wurden keine den Wert 

mindernde Immissionen festgestellt. 

Aufbau, Unterkellerung, Nutzung, Ausstattung und Unterhaltungszustand des Gebaudes     

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein eingeschossiges Zweifamilienhaus mit zum Vollgeschoss ausgebautem 

Dachgeschoss. Das Gebäude ist voll unterkellert (keine Aufenthaltsraumqualität). Der Keller verfugt uber eine 

Kelleraußentreppe und mehrere Lichtschächte. Das Gebäude wird zu Wohnzwecken genutzt. Die Ausstattung ist als gut 

anzusehen. Das Gebäude weist bei der Ortsbesichtigung keinen negativen Unterhaltungszustand auf. 

Das Garagengebaude     

Das Garagengebäude (in massiver Bauweise, nicht unterkellert, mit Strom- und Wasseranschluß) befindet sich in 

unmittelbarer Nähe zum Hauptgebäude auf dem Grundstuck. 
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Der Grundriss         

Entspricht den heutigen Wohnbedurfnissen 

Belichtungs- und Beluftungsverhaltnisse     

Gut 

Bauschaden und Baumangel     

Bei der Ortsbesichtigung wurden keine Schäden / Mängel festgestellt. 

Wirtschaftliche Wertminderungen    

Nicht ersichtlich 

3.3 Grundbuchangaben, offentlich-rechtliche Gegebenheiten, Mietvertrage, Verwaltung

Die Eintragungen in Abt III des Grundbuchs dienen der Sicherung von Grundpfandrechten (als Sicherungs- und 
Verwertungsrechte am Grundstuck). Im Zusammenhang mit der Verkehrswertermittlung sind diese Belastungen in Abt. 
III des Grundbuchs im Allgemeinen nicht wertrelevant. Es wird unterstellt, das ggf. valutierende Schulden bei einer 
Veräußerung des Objektes sachgemäß berucksichtigt werden. 

Mietvertrage    
Die Dachgeschosswohnung inkl. Garage werden von der Eigentumerin eigengenutzt, die Erdgeschosswohnung ist 
vermietet. Der bestehende Mietvertrag geht bis zum 31.12.2026 mit einer monatlichen Kaltmiete von 555,- Euro. 
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4. Beschreibung des Gebaudes und der Außenanlagen 

4.1 Vorbemerkung

Grundlage der Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung, die zur Verfugung 

gestellten bzw. beschafften Unterlagen (vgl. Anlage 5) sowie Auskunfte des Auftraggebers. Das Gebäude und die 

Außenanlagen werden nachfolgend insoweit beschrieben, wie es fur die Herleitung der Daten fur die anschließende 

Verkehrswertermittlung erforderlich ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausfuhrungen und 

Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen konnen jedoch Abweichungen von diesen Beschreibungen 

auftreten. 

Angaben uber nicht sichtbare Bauteile beruhen auf den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des 

Ortsbesichtigung bzw. Annahmen auf Grundlage der ublichen, baujahrstypischen Ausfuhrungen. Die Funktionsfähigkeit 

einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen wurde nicht gepruft. Die 

Funktionsfähigkeit wird im Gutachten unterstellt. 

Bautechnische Beanstandungen wurden lediglich soweit aufgenommen, wie sie im Rahmen der Ortsbesichtigung 

zerstorungsfrei (d.h. offensichtlich und augenscheinlich) erkennbar waren. Die Auswirkungen ggf. vorhandener 

bautechnischer Beanstandungen auf den Verkehrswert sind im Rahmen dieses Gutachtens nur pauschal berucksichtigt 

worden. 

Ebenfalls sind uber den Augenschein hinausgehende Untersuchungen auf pflanzliche und/oder tierische Schädlinge 

sowie auf gesundheitsschädliche Baumaterialien nicht durchgefuhrt worden. Sofern hierzu genauere Aufstellungen 

gewunscht werden, wird empfohlen, eine diesbezuglich vertiefende Untersuchung durch einen Sachverständigen fur 

Schäden an Gebäuden bzw. aus dem entsprechenden Fachgebiet vornehmen zu lassen. 
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4.2 Einfamilienhaus und Garage

4.2.1 Gebaudeart, Baujahr und Außenansicht / Energetischer Zustand 

Gebäudeart: Zweifamilienwohnhaus eingeschossig, Erdgeschoss, ausgebautes 
Dachgeschoss, voll unterkellert, Satteldach beidseitig mit Dachgauben

Gebäudetyp: NHK 2010 Typ 1.01, freistehendes Zweifamilienhaus, Erdgeschoss, 
ausgebautes Dachgeschoß, unterkellert 

Baujahr: 1973 

Da im Gebäude im Jahr 2012 das Dachgeschoss zur zweiten Wohnung 
ausgebaut wurde, geht der Sachverständige davon aus, dass das Baujahr 
auf ein fiktives Baujahr anhand der Brutto-Grundflächenanteile der 
jeweiligen Baujahre anzupassen ist. Somit ergibt sich das „fiktive“ Baujahr 
mit 1986 (66,6% BGF-Anteil BJ 1973; 33,4% BGF-Anteil BJ 2012).

Energieeffizienz: Energieausweis liegt nicht vor. Der Sachverständige hat die Auftraggeberin 

darauf hingewiesen, dass dies eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Außenansicht: verputzte Fassade, gestrichen 

4.2.2 Gebaudekonstruktion

Konstruktionsart: Massivbau 

Dach: Dachform Satteldach 

Dacheindeckung: Tonpfannen

Dachentwässerung: Außenliegend, Dachrinnen und Fallrohre tlw.

in Kupfer

Dachgauben: Beidseitig mit je 3 und 4 Fenstern

4.2.3 Ausbau und Raumausstattung

Fenster: Augenscheinlich Kunststoff-Fenster mit Mehrscheiben-Isolierverglasung 

und mit Rolläden. Materiel und Verglasung der Kellerfenster unbekannt

Außenturen: Eingangsture weiss, augenscheinlich aus modernen Materialien mit  
zeitgemäßen Sicherheitsmerkmalen; Material und Verglasung der 
Terrassenture unbekannt

4.2.4 Allgemeine technische Gebaudeausstattung

Wasserinstallation: Zentrale Wasserversorgung uber Anschluss an das offentliche 
Trinkwassernetz 

Abwasserinstallation: Ableitung in das kommunale Abwasserkanalnetz; biologische 
Grundstuckskläranlage (Mehrkammer Ausfaulgruben; nach Aussage 
des Eigentumers am Ortstermin außer Betrieb). 

Elektroinstallation: k. A.
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Strom: Stromanschlussleitung 

Heizung: Ölzentralheizung mit zentraler Warmwasserversorgung 
(Niedertemperaturkessel) inkl. Fußbodenheizung nur im Dachgeschoss 

Warmwasseraufbereitung: Augenscheinlich per Ölzentralheizung

Luftung: Keine besonderen Luftungsanlagen (Fensterluftung) 

Sanitärinstallation/-ausstattung: 

Erdgeschoss:

WC  Lt. Grundriss 1 WC; 

Badezimmer Lt. Grundriss 1 Duschwanne, 1 Badewanne und 1 

Handwaschbecken 

Dachgeschoss:

Badezimmer Lt. Grundriss 1 Badewanne, 1 WC und 1 Handwaschbecken

4.2.5 Besondere Bauteile / Sonstige Einrichtungen / Nebengebaude 

Besondere Bauteile: 2 Dachgauben (Ansichtsfläche rd. je 4,50 m²) 
1 Vorbaubalkon (ca. 8 m²),
1 Kelleraußentreppe (insgesamte Stufenlänge 12 lfm.) 
1 Treppe (Hauszugang), 
Kellerlichtschächte 8 m2 (Beton bzw. gemauert) 

Erläuterung: Dies sind Bauteile, die bei der Berechnung der Brutto-Grundfläche (BGF) keine Berucksichtigung gefunden 
haben (z.B. Außentreppen, Eingangsuberdachungen und Balkone, soweit sie nicht uberdeckt sind). 

sonstige Einrichtungen: Elektrische Halbkassettenmarkise mit Motor (400x250cm) 
(Anschaffung Sommer 2016) 

 Nebengebäude: 1 Garage (inkl. Strom und Wasseranschluss)

4.3 Außenanlagen / Sonstige Anlagen 

Terrasse: Befestigte Terrasse mit Betonsteinen (ca. 4,00 x 2,50 m) 

Befestigung: Hauszugang und Garagenzufahrt Betonverbundpflaster 

Einfriedungen: Straßenseitige Einfriedungen als Natursteinmauer mit Scherenzaun; 
teilweise Hecke. 

Grunflächen: Uberwiegend Rasenflächen mit kleinem Nutzgartenanteil sowie Baum- und 
Strauchbewuchs. 

Sonstiges: Entwässerungs- und Versorgungsleitungen; biologische 
Grundstuckskläranlage (Mehrkammer Ausfaulgruben; nach Aussage 
des Eigentumers am Ortstermin außer Betrieb). 
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4.4 Besondere objektspezifische Grundstucksmerkmale (boG)

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen, der nicht in den Wertermittlungsansätzen der Wertermittlungsverfahren 

bereits berucksichtigten Besonderheiten des Objekts, korrigierend berucksichtigt, soweit dies dem gewohnlichen 

Geschäftsverkehr entspricht. Zu berucksichtigen sind hier folgende Einflusse: besondere Ertragsverhältnisse, 

Baumängel und Bauschäden, wirtschaftliche Uberalterung, uberdurchschnittlicher Erhaltungszustand, 

Freilegungskosten, Bodenverunreinigungen und grundstucksbezogene Rechte und Belastungen. 

Bei der Ortsbesichtigung wurden keine Schäden / Mängel festgestellt, jedoch ergeben sich besondere 

Ertragsverhältnisse aus dem bestehenden Mietvertrag verglichen mit der marktublich erzielbaren Miete. Das boG 

Minderertrag „underrent“ als besonderes Ertragsverhältnis beläuft sich abgezinst auf € -9.932,-.

4.5 Zusammenfassende Beurteilung des Bewertungsobjektes 

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein massiv erstelltes, freistehendes Zweifamilienhaus, das 1973 gebaut und 2012 

um den Dachgeschossausbau erweitert und heizungstechnisch modernisiert wurde. Der Grundriss ist zweckgemäß 

gestaltet. Das Bewertungsobjekt machte beim Ortstermin einen insgesamt gepflegten Gesamteindruck. Ein besteht 

augenschenlich kein Instandhaltungsruckstau. Das Gebäude wurde (lt. Angaben der Eigentumerin) seit der 

Heizungserneuerung in 2012 keinen weiteren Modernisierungsmaßnahmen unterzogen. 

4.6 Gebaudeubersicht, Nutzflachen

4.6.1 Berechnung der Wohnflache

Die Berechnung der Wohnflächen wurde auf der Grundlage der vom Auftraggeber zur Verfugung gestellten 

Flächenberechnung des Architekten Mustermann ermittelt, stichprobenartig uberpruft und um die Wohnfläche des 

Vorbaubalkons korrigiert. Sie orientiert sich an der Wohnflächenverordnung (WoFlV) vom 25.11.2003 und ist nur als 

Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

Wohnflächenangaben nach Architekt Mustermann

Erdgeschoss 111,30 m² 

Dachgeschoss 103,60 m² 

Korrektur DG um Vorbaubalkon (25% der Grundfläche)     2,00 m² 

Wohnflache insgesamt 216,90 m² 

4.6.2 Berechnung der Bruttogrundflache (BGF)

Die Kostenkennwerte der NHK 2010 beziehen sich auf den Quadratmeter Brutto-Grundfläche (BGF). Die BGF ist die 

Summe der bezogen auf die jeweilige Gebäudeart marktublich nutzbaren Grundflächen aller Grundrissebenen eines 

Bauwerks. In Anlehnung an die DIN 277-1:2005-02 sind bei den Grundflächen folgende Bereiche zu unterscheiden:

Bereich a: uberdeckt und allseitig in voller Hohe umschlossen, 

Bereich b: uberdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Hohe umschlossen, 

Bereich c: nicht uberdeckt. 
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Fur die Anwendung der NHK 2010 sind im Rahmen der Ermittlung der BGF nur die Grundflächen der Bereiche a und b 

zu Grunde zu legen. Balkone, auch wenn sie uberdeckt sind, sind dem Bereich c zuzuordnen (s. Abbildung unten). Fur 

die Ermittlung der BGF sind die äußeren Maße der Bauteile einschließlich Bekleidung, z. B. Putz und Außenschalen 

mehrschaliger Wandkonstruktionen, in Hohe der Bodenbelagsoberkanten anzusetzen. Die Berechnung der 

Bruttogrundfläche wurde auf der Grundlage der vorliegenden Bauzeichnungen durchgefuhrt. Die Berechnung kann 

teilweise von der diesbezuglichen Vorschrift (DIN 277) abweichen. Sie ist deshalb nur als Grundlage dieser 

Wertermittlung verwendbar. 

Die Abweichungen konnen insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen sein, z.B. 

• nur Anrechnung von ublichen / wirtschaftlich vollwertigen Geschosshohen 

• nur Anrechnung der Gebäudeteile a und teilweise b, bzw. 

• Nichtanrechnung der Gebäudeteile c (z.B. Balkone) 

Abbildung: Beispielhafte Zuordnung der Grundflächen zu den Bereichen a, b, c              
(Quelle: Sachwertrichtlinie vom 05. September 2012)
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Der Bereich c (gem. DIN 277 - nicht uberdeckte Grundflächen und Rauminhalte) wird in der Verkehrswertermitlung bzw. 
in der NHK 2010 nicht gesondert erfasst

4.6.3 Grundstucksausnutzung

Grundflächenzahl (GRZ) gem. BauNVO § 19: 168 m2 / 605 m2 = ca. 0,28

Geschossflächenzahl (GFZ) gem. BauNVO § 20: 271 m2 / 605 m2 = ca. 0,45 

Das Kellergeschoss besitzt keine Aufenthaltsraumqualität und wird bei der Bestimmung der wertrelevanten 

Geschossflächenzahl (WGFZ) nicht berucksichtigt. Somit ist der ermittelte Wert der GFZ gleich dem Wert der WGFZ.

4.7 Baujahr, Gesamtnutzungsdauer (GND) und Restnutzungsdauer (RND)

Da im Gebäude im Jahr 2012 das Dachgeschoss zur zweiten Wohnung ausgebaut wurde, geht der Sachverständige 

davon aus, dass das Baujahr auf ein fiktives Baujahr anhand der Brutto-Grundflächenanteile der jeweiligen Baujahre 

anzupassen ist. Somit ergibt sich das „fiktive“ Baujahr mit 1986 (66,6% BGF-Anteil BJ 1973; 33,4% BGF-Anteil BJ 2012) 

und das fiktive Alter mit 36 Jahren (WEST 2022  -  fiktives Baujahr 1986).
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Innerhalb der Veroffentlichung der ImmoWertV 2021  wird die Gesamtnutzungsdauer fur Einfamilienhäuser (und damit 

auch Zweifamilienhäuser) mit 80 Jahren angegeben. Das Gebäude wurde (lt. Angaben der Eigentumer) seit der 

Heizungserneuerung in 2012 keinen weiteren Modernisierungsmaßnahmen unterzogen. Da der Sachwertfaktor fur 

Einfamilienhausgrundstucke laut Gutachterausschuss der großen Kreisstadt Nahold und der Gemeinde Rohrdorf auf der 

Grundlage der Sachwertrichtlinie ermittelt wurde, wurde dieser Umstand modellkonform bei der Ermittlung der 

Restnutzungsdauer berucksichtigt und eine wirtschaftlich gerechnete Restnutzungsdauer zu Grunde gelegt. 

Aufgrund dieser Vorgaben ergibt sich eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 32 Jahren (Modellkonforme 

Festlegung der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer 68 Jahre – fiktives Alter 36 Jahre). 

5. Gesamteindruck 

Zum Wertermittlungsstichtag wurde insgesamt folgende Situation angetroffen: 

Die Lage (Wohnlage, Verkehrslage)

Das Grundstuck (Unterhal- 
tungszustand, Immissionen usw.) 

Das Gebaude (Aufbau, Unter-
kellerrung, Nutzung, Ausstattung, 
Unterhaltungszustand) 

Das Garagengebaude 

Der Grundriss 

Belichtungs- und Beluf- 
tungsverhaltnisse 

Bauschaden und Baumangel 

Wirtschaftliche Wertminderungen 

Die Wohn- und Verkehrslage ist als gut einzustufen. 

Das Grundstuck weist bei der Ortsbesichtigung einen guten Unterhaltungs-      
zustand auf. 

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein eingeschossiges, freistehendes  
Zweifamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss. Das Gebäude ist voll 
unterkellert. Der Keller verfugt uber mehrere Licht- schächte. 

Das Gebäude wird zu Wohnzwecken genutzt. Die Ausstattung ist als gut 
anzusehen Das Gebäude weist bei der Ortsbesichtigung keinen negativen 
Unterhaltungszustand auf. 

Eine Garage befindet sich auf dem Grundstuck. 

Entspricht den heutigen Wohnbedurfnissen 

gut 

keine

keine 
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6. Zusammenfassung der Grundstucksmerkmale gemaß §§ 5 und 6 ImmoWertV
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7. Ermittlung des Verkehrswerts 

7.1 Verfahrenswahl mit Begrundung gem. § 8 ImmoWertV

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die 

Ermittlung bezieht, im gewohnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen 

Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstucks oder des sonstigen Gegenstandes der 

Wertermittlung ohne Rucksicht auf ungewohnliche oder personliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Ziel jeder 

Verkehrswertermittlung ist es, einen moglichst marktkonformen Wert des Grundstucks (d.h. den wahrscheinlichsten 

Kaufpreis im nächsten Kauffall) zu bestimmen. Zur Verkehrswertermittlung bieten die einschlägige Literatur und die 

Wertermittlungsvorschriften (insbesondere die Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) mehrere Verfahren 

an. Die moglichen Verfahren sind jedoch nicht in jedem Bewertungsfall alle gleichermaßen gut zur Ermittlung 

marktkonformer Verkehrswerte geeignet. Es ist deshalb Aufgabe des Sachverständigen, das fur die konkret anstehende 

Bewertungsaufgabe geeignete (oder besser noch: die geeigneten) Wertermittlungsverfahren auszuwählen und 

anzuwenden. 

Nach den Vorschriften der ImmoWertV sind zur Ermittlung des Verkehrswerts 

• das Vergleichswertverfahren, 

• das Ertragswertverfahren und 

• das Sachwertverfahren 

oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV 2021). Die Verfahren sind nach der Art 

des Wertermittlungsobjekts, unter Berucksichtigung der im gewohnlichen Geschäftsverkehr bestehenden 

Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls zu wählen; die Wahl ist zu begrunden. 

Die in der ImmoWertV geregelten 3 klassischen Wertermittlungsverfahren (das Vergleichs-, das Ertrags- und das 

Sachwertverfahren) liefern in Deutschland grundsätzlich die marktkonformsten Wertermittlungsergebnisse. 

A. Prufung der Anwendbarkeit des Vergleichswertverfahrens 

Fur manche Grundstucksarten (z.B. Eigentumswohnungen, Reihenhausgrundstucke) existiert ein hinreichender 

Grundstuckshandel mit vergleichbaren Objekten. Den Marktteilnehmern sind zudem die fur vergleichbare Objekte 

gezahlten oder (z.B. in Zeitungs- oder Maklerangeboten) verlangten Kaufpreise bekannt. Da sich im gewohnlichen 

Geschäftsverkehr die Preisbildung fur derartige Objekte dann an diesen Vergleichspreisen orientiert, sollte zu deren 

Bewertung moglichst auch das Vergleichswertverfahren herangezogen werden. Die Voraussetzungen fur die 

Anwendbarkeit des Vergleichswertverfahrens sind, dass 

a) eine hinreichende Anzahl wertermittlungsstichtagsnah realisierter Kaufpreise fur in allen wesentlichen 

wertbeeinflussenden Eigenschaften mit dem Bewertungsobjekt hinreichend ubereinstimmender Ver- 

gleichsgrundstucke aus der Lage des Bewertungsgrundstucks oder aus vergleichbaren Lagen und 

b) die Kenntnis der zum Kaufzeitpunkt gegebenen wertbeeinflussenden Eigenschaften der Vergleichsobjekte oder 

c) i.S.d. § 15 Abs. 1 ImmoWertV geeignete Vergleichsfaktoren, vom Gutachterausschuss abgeleitet und 

veroffentlicht (z.B. hinreichend definierte Vergleichsfaktoren fur Wohnungseigentum) sowie

d) Umrechnungskoeffizienten fur alle wesentlichen wertbeeinflussenden Eigenschaften der zu bewertenden 

Grundstucksart und eine Preisindexreihe zur Umrechnung vom Kaufzeitpunkt der Vergleichsobjekte bzw. vom 

Stichtag, fur den der Vergleichsfaktor abgeleitet wurde, auf den Wertermittlungsstichtag

gegeben sind.
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Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens zur Bewertung des bebauten Grundstucks ist im vorliegenden 

Fall nicht moglich, weil

• keine hinreichende Anzahl zum Preisvergleich geeigneter Vergleichskaufpreise verfugbar ist und auch 

• keine hinreichend differenziert beschriebenen Vergleichsfaktoren des ortlichen Grundstucksmarkts zur 

Bewertung des bebauten Grundstucks zur Verfugung stehen. 

B. Prufung der Anwendbarkeit des Ertragswertverfahrens 

Steht fur den Erwerb oder die Errichtung vergleichbarer Objekte ublicherweise die zu erzielende Rendite (Mieteinnahme,

Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vordergrund, so wird nach dem Auswahlkriterium 

„Kaufpreisbildungsmechanismen im gewohnlichen Geschäftsverkehr“ das Ertragswertverfahren als vorrangig 

anzuwendendes Verfahren angesehen. Dies gilt fur die hier zu bewertende Grundstucksart nicht, da es sich um kein 

typisches Renditeobjekt handelt. Dennoch wird das Ertragswertverfahren angewendet. 

Dies ist wie folgt begrundet: 

• Auch bei mit dem Bewertungsobjekt vergleichbaren Grundstucken kalkuliert der Erwerber die Rendite seines 

Objekts, z.B. die eingesparte Miete, die eingesparten Steuern oder die moglichen Fordermittel. 

• Fur mit dem Bewertungsobjekt vergleichbare Grundstucksarten stehen die fur marktkonforme Ertrags- 

wertermittlungen erforderlichen Daten (marktublich erzielbare Mieten, Liegenschaftszinssätze) zur Verfugung. 

• Die Anwendung eines zweiten Wertermittlungsverfahrens ist grundsätzlich zur Ergebnisstutzung unver- 

zichtbar. 

Das Ertragswertverfahren (gem. §§ 17 – 20 ImmoWertV) ist durch die Verwendung des aus vielen Vergleichs- 

kaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes (Reinerträge: Kaufpreise) ein Preisvergleich, in dem vorrangig die in 

dieses Bewertungsmodell eingefuhrten Einflussgroßen (insbesondere Mieten, Restnutzungsdauer; aber auch 

Zustandsbesonderheiten) die Wertbildung und die Wertunterschiede bewirken. 

C. Prufung der Anwendbarkeit des Sachwertverfahrens

Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebaute Grundstucke vorrangig bewertet, die ublicherweise nicht zur 

Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet (gekauft oder errichtet) werden.

Dies trifft fur das hier zu bewertende Grundstuck zu, deshalb ist es als Sachwertobjekt anzusehen. 

Im Folgenden wird das Sachwertverfahren als das vorrangig geeignete Verfahren zur Bestimmung des 

Verkehrswertes angesehen und der Verkehrswert aus dem Ergebnis dieses Verfahrens, sowie zusätzlich unter 

Anpassung an die Marktlage abgeleitet. 
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7.2 Bodenwertermittlung gem. § 16 ImmoWertV

Die Preisbildung fur den Grund und Boden orientiert sich im gewohnlichen Geschäftsverkehr vorrangig an den allen 

Marktteilnehmern (z.B. durch Vergleichsverkäufe, veroffentlichte Bodenrichtwerte, aber auch Zeitungsannoncen und 

Maklerexposes) bekannt gewordenen Informationen uber Quadratmeterpreise fur unbebaute Grundstucke. 

Der Bodenwert ist deshalb (auch in den Verfahren zur Bewertung bebauter Grundstucke - dort getrennt vom Wert der 

Gebäude und der Außenanlagen) i.d.R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen (§ 16 ImmoWertV) zu ermitteln, 

wie er sich ergeben wurde, wenn das Grundstuck unbebaut wäre). Liegen geeignete Bodenrichtwerte vor, so konnen 

diese anstelle oder ergänzend zu den Vergleichskaufpreisen zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 16 Abs. 

1 Satz 2 ImmoWertV). 

Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend 

• den ortlichen Verhältnissen, 

• der Lage und 

• des Entwicklungszustandes gegliedert und 

• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

• der Erschließungssituation sowie des abgabenrechtlichen Zustandes und 

• der jeweils vorherrschenden Grundstucksgestalt 

hinreichend bestimmt und mit der notwendigen Sorgfalt aus Kaufpreisen fur vergleichbare unbebaute Grundstucke 

abgeleitet sind (§ 16 Abs. 1 Satz 3 ImmoWertV). 

Zur Ableitung und Veroffentlichung von Bodenrichtwerten aus realisierten Kaufpreisen sind die Gutacherausschusse 

verpflichtet (§ 193 Abs. 5 BauGB i.V.m. § 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Er ist bezogen auf den Quadratmeter der 

Grundstucksfläche (Dimension: €/m2 Grundstucksfläche). Abweichungen des zu bewertenden Grundstucks vom 

Vergleichsgrundstuck bzw. von dem Bodenrichtwertgrundstuck in den wertbeeinflussenden Merkmalen - wie 

Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstucksgestalt -, 

aber auch Abweichungen des Wertermittlungsstichtags vom Kaufzeitpunkt der Vergleichsgrundstucke bzw. vom 

Stichtag, zu dem der Bodenrichtwert abgeleitet wurde, bewirken i.d.R. entsprechende Abweichungen seines Bodenwerts

von dem Vergleichskaufpreis bzw. dem Bodenrichtwert. 

Fur die anzustellende Bewertung liegt ein definierter Bodenrichtwert vor. Der vom Gutachterausschuss veroffentlichte 

Bodenrichtwert wurde bezuglich seiner relativen Richtigkeit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten der angrenzenden 

Bodenrichtwertzonen) und seiner absoluten Hohe (Vergleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleichwertigen 

Bodenrichtwertzonen, auch aus anderen Gemeinden) auf Plausibilität uberpruft und als zutreffend beurteilt. Die 

Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage dieses Bodenrichtwerts, d.h. durch dessen Umrechnung auf die 

allgemeinen Wertermittlungsverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag und die Grundstucksmerkmale des 

Bewertungsobjekts (vgl. § 15 Abs. 1). 
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7.2.1 Bodenrichtwertanpassung

Gemäß Auskunft des Gutachterausschusses fur Grundstuckswerte der Großen Kreisstadt Nagold und der Gemeinde 

Rohrdorf sowie nach der Bodenrichtwertkarte und den Erläuterungen zur Bodenrichtwertkarte gelten fur das 

Richtwertgrundstuck die folgenden Angaben. Die tatsächlichen Gegebenheiten des Bewertungsgrundstucks sind 

gegenubergestellt. 

Die Zustandsmerkmale des Bewertungsgrundstucks in Große und Tiefe stimmen weitgehend mit denen des 

Richtwertgrundstucks uberein, in diesen Punkten ist somit keine Anpassung erforderlich. Lt. Auskunft des zuständigen 

Gutachterausschusses fur Grundstuckswerte im Bereich der Großen Kreisstadt Nagold und der Gemeinde Rohrdorf, ist 

zum Wertermittlungsstichtag WEST 31.01.2022 eine zeitliche Anpassung von 4 % erforderlich. Des weiteren erfolgt eine 

Anpassung des Bodenrichtwerts auf das Maß der baulichen Nutzung, hier WGFZ : WGFZ, gemäß 

Umrechnungskoeffizienten des zuständigen Gutachterausschusses. Das Wertermittlungsobjekt hat eine WGFZ von 

0,45, das Richtwertobjekt von 0,83. Hier ergibt sich ein Umrechnungskoeffizient laut der Tabelle des GAA Nagold nach 

Kreuzinterpolation von 0,753 , gerundet 0,75 (siehe Anlage 6)

Somit ergibt sich ein angepasster Bodenrichtwert von gerundet 125,00 € / m²  (160 x 1,04 x 0,75)
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7.2.2 Bodenwertberechnung
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7.3 Sachwertermittlung gem. §§ 21 – 23 ImmoWertV

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 21-23 ImmoWertV gesetzlich geregelt. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts und den Sachwerten, der auf dem Grundstuck 

vorhandenen nutzbaren Gebäude und Außenanlagen sowie u.U. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag 

vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstucksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der Gebäude und Außenanlagen in der Regel mit dem Vergleichswert- 

verfahren nach § 16 ImmoWertV grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben wurde, wenn das Grundstuck 

unbebaut wäre. 

Der Sachwert der baulichen Anlagen ist auf der Grundlage der Herstellungskosten des Gebäudes unter Beruck- 

sichtigung der jeweils individuellen Merkmale: 

• Objektart 

• Standardmerkmale 

• Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) und der 

• in den Normalherstellkosten 2010 (NHK 2010) nicht erfasste Bauteile 

abzuleiten. 

Der Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits bei der Bodenwertermittlung mit erfasst worden ist, 

entsprechend der Vorgehensweise fur die Gebäude i.d.R. auf der Grundlage von ublichen Herstellungskosten oder als 

Zeitwert aufgrund von Erfahrungssätzen abgeleitet. Die Summe aus Sachwert der baulichen Anlagen, Sachwert der 

baulichen und sonstigen Außenanlagen und Bodenwert ergibt den vorläufigen Sachwert (= Substanzwert) des 

Grundstucks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem ortlichen Grund- 

stucksmarkt zu beurteilen und an die Marktverhältnisse anzupassen. Zur Berucksichtigung der Marktgegebenheiten ist 

ein Zu- oder Abschlag vom vorläufigen Sachwert vorzunehmen. Die Marktanpassung des vorläufigen Sachwerts an die 

Lage auf dem ortlichen Grundstucksmarkt mittels des sog. Sachwertfaktors (vgl. § 14 Abs. 2 ImmoWertV) fuhrt im 

Ergebnis zum marktangepassten, vorläufigen Sachwert . 

Die Marktanpassung ist nicht explizit innerhalb der ImmoWertV - Regelungen zum Sachwertverfahren (§§ 21-23 

ImmoWertV) genannt. Der Begriff des Sachwertfaktors ist jedoch in § 14 Abs. 2 Ziffer 1 ImmoWertV erläutert. 

Seine Position innerhalb der Sachwertermittlung ist in § 8 Abs. 2 ImmoWertV erläutert. Diese ergibt sich u.a. aus der 

Praxis, in der Sachwert-/Marktanpassungsfaktoren aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. 

Umgekehrt muss deshalb auch bei der Bewertung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv 

schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne Berucksichtigung besonderer objektspezifischer 

Grundstucksmerkmale) angewendet werden. 

Erst abschließend durfen besondere objektspezifische Grundstucksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am 

marktangepassten, vorläufigen Sachwert berucksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der 

Wertermittlung erforderliche Modelltreue beachtet. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei dem 

vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen) den Vergleichsmaßstab bildet. 
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7.3.1 Erlauterung der verwendeten Begriffe und der Wertermittlungsansatze im Sachwertverfahren 

Herstellungskosten der baulichen Anlagen 

Zur Ermittlung der Herstellungskosten sind die gewohnlichen Herstellungskosten je Flächen-, Raum- oder sonstiger 

Bezugseinheit (Normalherstellungskosten NHK 2010) mit der Anzahl der entsprechenden Bezugseinheiten der baulichen

Anlagen (Bruttogrundfläche BGF) zu vervielfachen. Zur Ermittlung des Sachwerts der baulichen Anlagen (ohne 

Außenanlagen) ist von den Herstellungskosten auszugehen, die unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte fur die 

Errichtung eines dem Wertermittlungsobjekt in vergleichbarer Weise nutzbaren Neubaus am Wertermittlungsstichtag 

(ggf. unter Berucksichtigung abweichender Qualitäten am Qualitätsstichtag) unter Zugrundelegung neuzeitlicher, 

wirtschaftlicher Bauweisen aufzuwenden wären. 

Zur Ermittlung der Herstellungskosten eines Gebäudes werden vorrangig die Normalherstellungskosten 2010 (NHK 

2010) zu Grunde gelegt, das heißt die gewohnlichen Herstellungskosten, die fur die jeweilige Gebäudeart unter 

Berucksichtigung des Gebäudestandards je Flächeneinheit angegeben sind. Mit den Herstellungskosten der baulichen 

Anlagen nicht erfasste einzelne Bauteile, Einrichtungen, oder sonstige Vorrichtungen sind durch Zu- oder Abschläge zu 

berucksichtigen. 

Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) 

Die NHK 2010 sind in Anlage 1 der Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 05.09.2012 beschrieben. Normalherstellungskosten 

sind die Kosten, die marktublich fur die Neuerrichtung einer entsprechenden baulichen Anlage aufzuwenden wären. Mit 

diesen Kosten nicht erfasste einzelne Bauteile, Einrichtungen oder sonstige Vorrichtungen sind durch Zu- oder 

Abschläge zu berucksichtigen, soweit dies dem gewohnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Zu den 

Normalherstellungskosten gehoren auch die ublicherweise entstehenden Baunebenkosten, insbesondere Kosten fur 

Planung, Baudurchfuhrung, behordliche Prufungen und Genehmigungen. 

Normalherstellungskosten sind in der Regel mit Hilfe geeigneter Baupreisindexreihen an die Preisverhältnisse am 

Wertermittlungsstichtag anzupassen. Die NHK 2010 enthalten neben den Kostenkennwerten weitere Angaben zu der 

jeweiligen Gebäudeart, wie Angaben zur Hohe der eingerechneten Baunebenkosten (diese sind bereits in den 

Kostenkennwerten enthalten), teilweise Korrekturfaktoren sowie teilweise weitergehende Erläuterungen. Es ist der 

Kostenkennwert zu Grunde zu legen, der dem Wertermittlungsobjekt nach Gebäudeart und Gebäudestandard 

hinreichend entspricht. 

Im Folgenden sind die Kostenkennwerte fur das Bewertungsobjekt dargestellt: 

Tabelle: Kostenkennwerte des Gebäudetyps, Quelle: ImmoWertV 2021 

*Korrekturfaktor fur freistehende Zweifamilienhäuser: 1,05

Baunebenkosten 

Zu den Herstellungskosten gehoren auch die Baunebenkosten, welche als "Kosten fur Planung, Baudurchfuhrung, 

behordliche Prufungen und Genehmigungen“ definiert sind. Die Hohe der Baunebenkosten hängt von der Gebäudeart, 

von den Gesamtherstellungskosten der baulichen Anlagen sowie dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen 

und damit von der Bauausfuhrung und der Ausstattung der Gebäude ab. Sie werden als Prozentsätze in der 

ublicherweise entstehenden Hohe der Gebäudeherstellungskosten in Ansatz gebracht. Im hier vorliegenden Fall sind 
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entsprechend den NHK 2010 die Baunebenkosten in Hohe von 17,0 % der Gebäudeherstellungskosten bereits in den 

NHK-2010 Kostenkennwerten enthalten.

Gebaudestandard 

Die NHK 2010 unterscheiden bei den einzelnen Gebäudearten zwischen verschiedenen Standardstufen. Das 

Wertermittlungsobjekt ist dementsprechend auf der Grundlage seiner Standardmerkmale zu qualifizieren. Die 

Einordnung zu einer Standardstufe ist insbesondere abhängig vom Stand der technischen Entwicklung und den 

bestehenden rechtlichen Anforderungen am Wertermittlungsstichtag. Sie hat unter Berucksichtigung der fur das jeweilige

Wertermittlungsobjekt am Wertermittlungsstichtag relevanten Marktverhältnisse zu erfolgen. Dafur sind die Qualität der 

verwandten Materialien und der Bauausfuhrung, die energetischen Eigenschaften sowie solche Standardmerkmale, die 

fur die jeweilige Nutzungs- und Gebäudeart besonders relevant sind, von Bedeutung. 

Die Einordnung des zu bewertenden Gebäudes in die jeweilige Standardstufe erfolgt auf der Basis der Beschreibung der

Gebäudestandards aus Anlage 2 der Sachwertrichtlinie. Diese beziehen sich ebenfalls auf das Jahr 2010 und sind 

abhängig von folgenden Merkmalen: 

• Außenwände 

• Dach 

• Fenster und Außenturen 

• Innenwände und -Turen 

• Deckenkonstruktion und Treppen 

• Fußboden 

• Sanitäreinrichtungen 

• Heizung 

• Sonstige technische Ausstattung 

Im vorliegenden Fall ergibt sich nachfolgende Wertung im Sinne der Sachwert-Richtlinie: 

Dazu werden die objektbezogenen Beschreibungen der Gebäudestandards herangezogen (siehe Anlage 7). Das 

Bewertungsobjekt wird fur jedes Standardmerkmal entsprechend eingeordnet, wobei Interpolationen zulässig sind. Pro 

Merkmal muss die Summe 1 ergeben. 

    Tabelle: Gebäudestandardkennzahl
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Diese zugeordneten Einstufungen (s. Tabelle oben) werden pro kennwert der Standardstufe und dem Wägungsanteil in 

Prozent des Standardmerkmals multipliziert. Die sich daraus ergebenden Werte pro Standardmerkmal werden 

aufsummiert , das Ergebnis ist der objektspezifische Kostenkennwert (s. Tabelle unten). Durch lineare Interpolation mit 

den Kostenkennwerten der Gebäudeart ergibt sich daraus die Gebäudestandardkennzahl (s. Tabelle oben). 

   Tabelle: gewogener Kostenkennwert

Korrekturen und Anpassungen 

Fur  freistehende Zweifamilienhäuser ist der Faktor 1,05 gem. Anl. 1, SW-RL anzusetzen. Daraus ergibt sich der 

Kostenkennwert fur das zu bewertende freistehende Zweifamilienhaus von: 

(Kostenkennwert gerundet 809 € x 1,05 = 849,45) 

gerundet 849,45 € / m² BGF

Gebaudestandard und Kostenkennwert der Nebengebaude

Es handelt sich bei dem zu bewertenden Nebengebäude um eine Garage in Massivbauweise, fur die gem. Anl. 1, SW-

RL die foldenden Gebäudestandardkennzahlen (in diesem Fall 4) und Kostenkennwerte anzusetzen sind:

    Tabelle: Kostenkennwert Garagen
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Baupreisindex gemaß § 22 Abs. (3) ImmoWertV 

Die aus den Kostenkennwerten der NHK 2010 ermittelten Herstellungskosten sind auf den Wertermittlungsstichtag zu 

beziehen. Hierzu ist der fur den Wertermittlungsstichtag aktuelle und fur die jeweilige Gebäudeart zutreffende Preisindex 

fur die Bauwirtschaft des Statistischen Bundesamtes (Baupreisindex) mit dem entsprechenden Basisjahr zu verwenden. 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr 2010 an die allgemeinen Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag 

erfolgt mittels des Verhältnisses Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag zum Baupreisindex im Basisjahr (2015 = 

100). Als Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird der letzte, vor dem Wertermittlungsstichtag veroffentlichte 

Bundesbaupreisindex zu Grunde gelegt (hier zuletzt veroffentlichter Wert vor dem WEST: Wert des 4. Quartals 2021 = 

132,3). Da hier das Basisjahr der Normalherstellungskosten nicht mit dem Basisjahr des Baupreisindex ubereinstimmt, 

muss eine Umrechnung auf das Basisjahr der NHK 2010 erfolgen. Diese Umrechnung erfolgt uber die Ermittlung des 

mittleren Index des Jahres 2010. Zuletzt vor dem WEST veroffentlichter BPI mit der Basis 2015 = 100 dividiert durch den

mittleren Index des Jahres 2010 also 90,1: 

132,3 / 90,1 x 100 = 146,8 

Somit ergibt sich ein anzuwendender Faktor fur den Baupreisindex von 146,8 : 100 = 1,468 

Brutto-Grundflache (BGF) 

Die zur Berechnung erforderlichen Flächen und Massen wurden aus den vorgelegten Unterlagen ubernommen, 

uberschlägig gepruft bzw. auf Grundlage der vorhandenen Unterlagen und den Erkenntnissen aus dem Ortstermin 

ermittelt. 
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Herstellungskosten des Wohngebaudes 

Mit dem zuvor ermittelten und korrigierten Kostenkennwert sowie der Brutto-Grundfläche ergeben sich die Her- 

stellungskosten des Wohngebäudes wie folgt: 

Herstellungskosten der Garage 

In den NHK nicht erfasste Bauteile 

Werthaltige, bei der Berechnung der Bruttogrundfläche nicht erfasste Bauteile, wie z. B. Dachgauben, Balkone, 

Vordächer, Kelleraußentreppen, Eingangstreppen, Eingangsuberdachungen, Wintergärten, Geräteschuppen sind in 

Ansatz zu bringen. Bauliche Anlagen sind oftmals mit besonderen Betriebseinrichtungen, wie zum Beispiel Saunen, 

Alarmanlagen, Schwimmbädern, Aufzugen, Rolltreppen oder Sprinkleranlagen ausgestattet. Diese Einrichtungen sind im

Allge- meinen nicht in den Normalherstellungskosten der Gebäude enthalten. 

Im vorliegenden Fall werden die Zeitwerte der besonderen Bauteile und sonstigen Einrichtungen wie folgt vom 

Sachverständigen gem Anlage 7 AGVGA.NRW bewertet, bzw. geschätzt:
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Gesamtnutzungsdauer gemaß § 23 ImmoWertV und SW-RL 

Die Gesamtnutzungsdauer ist nach § 23 ImmoWertV die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung ubliche wirtschaftliche 

Nutzungsdauer der baulichen Anlagen und nicht die technische Standdauer, die wesentlich hoher sein kann. 

Im vorliegenden Fall ergibt sich eine gewogene Gebäudestandardkennzahl von 2,65. 

Die Gesamtnutzungsdauer wird nach SW-RL, Anlage 3 bestimmt. Damit wird die GND mittels linearer Interpolation mit 

den direkt angrenzenden Werten der Gebäudestandardkennzahl 2,65 [hier: Standardstufe 2 entspricht 65 Jahre und 

Standardstufe 3 entspricht 70 Jahre] ermittelt mit (sachverständig gerundet) 68 Jahren. 

Modellkonform wurde dieser Wert, auch unter Wurdigung des Erhaltungszustandes des Bewertungsobjektes, 

ubernommen. 

Restnutzungsdauer gemaß § 6 Abs. (6) ImmoWertV 

Als Restnutzungsdauer (RND) wird die Anzahl der Jahre betrachtet, in denen die baulichen (und sonstigen) Anlagen bei 

ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden konnen. Sie ist demnach auch in 

der vorrangig substanzorientierten Sachwertermittlung entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen 

Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig. Dabei ist zu 

berucksichtigen, dass durchgefuhrte Modernisierungen die Restnutzungsdauer verlängern, unterlassene Instandhaltung 

oder andere Gegebenheiten die Restnutzungsdauer jedoch auch verkurzen konnen (vgl. § 6 Abs. (6) ImmoWertV). Unter

Modernisierungen sind dabei Maßnahmen zu verstehen, die eine wesentliche Verbesserung der Wohn- oder sonstigen 

Nutzungsverhältnisse oder wesentliche Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken. 

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer ist der Zeitraum, in dem die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer 

Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden konnen. Sie wird im Allgemeinen 

durch Abzug des Alters von der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. 

Zur Orientierung und Berucksichtigung von Modernisierungsmaßnahmen enthält Anlage 4 der SW-RL ein Modell zur 

Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer, mit dem anhand nachfolgender Punktetabelle der Moder- 

nisierungsgrad ermittelt werden kann: 

Die Umbaumaßnahmen  aus dem Jahr 2012 fanden Berucksichtigung bei der Bestimmung eines fiktiven Baujahrs. Fur 

die Erneuerung der Heizungsanlage wurde ein Modernisierungspunkt vergeben. Bezogen auf das Bewertungsobjekt ist 

am wahrscheinlichsten davon auszugehen, dass ein nicht modernisierter Zustand erreicht wird (siehe Tabelle unten). 
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    Tabelle zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer

Das relative Alter bestimmt sich aus 

Gebäudealter 36 Jahre / Gesamtnutzungsdauer 68 Jahre  = 52,94%

Da das relative Alter in % des Bewertungsobjekts unterhalb des Schwellenwerts (=60%) fur die Anpassung der RND auf 

Basis von Modernisierungspunkten liegt, erfolgt keine Anpassung.

Die Restnutzungsdauer ergibt sich gemäß Sachwert-Richtlinie wie folgt: GND – Alter = RND = 68 J. – 36 J. = 32 Jahre 

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein fiktiv 36 Jahre altes Gebäude. Die wirtschaftliche 

Restnutzungsdauer beträgt fur das Bewertungsobjekt demnach 32 Jahre. 
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Alterswertminderung gemaß § 23 ImmoWertV 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird nach dem linearen Abschreibungsmodell auf 

der Basis der sachverständig geschätzten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils 

ublichen Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt. Die somit erforderliche lineare 

Alterswertminderung (AWM) wird in einem Faktor der Herstellkosten der baulichen Anlagen ausgedruckt und auf der 

Grundlage der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer (GND) und der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND) nach 

folgender Formel berechnet: 

AWM-Faktor = wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND) / wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer (GND)  

Im Fall des Bewertungsobjekts errechnet sich der AWM-Faktor wie folgt:

RND 32 Jahre / GND 68 Jahre = 0,4706

Sachwert der baulichen Anlagen 

Somit ergibt sich der Sachwert der baulichen Anlagen wie folgt: 
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Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen 

Bauliche Außenanlagen 

Zu den baulichen Außenanlagen zählen z. B. befestigte Wege und Plätze, Ver- und Entsorgungseinrichtungen auf dem 

Grundstuck und Einfriedungen. Es sind folgende bauliche Außenanlagen am Bewertungsobjekt vorhanden: 

• Entwässerungs- und Versorgungsleitungen 

• Biologische Grundstuckskläranlage (Mehrkammer Ausfaulgruben; nach Aussage des Eigentumers am 
Ortstermin außer Betrieb). 

• Hauszugang und Garagenzufahrt Betonverbundpflaster 

• Straßenseitige Einfriedungen als Natursteinmauer mit Scherenzaun; 

teilweise Hecke. 

• Befestigte Terrasse mit Betonsteinen (ca. 4,00 x 2,50 m) 

Es wird vom Modellansatz ausgegangen, nach den die vorhandenen Außenanlagen modellkonform mit 3 Prozent des 

Sachwerts der baulichen Anlagen hinreichend erfasst sind. Somit ergibt sich der Sachwert der baulichen Außenanlagen 

wie folgt: 

                     

Sonstige Anlagen 

Sonstige Anlagen sind Anlagen, die nicht schon im Bodenwert erfasst sind, z.B. parkähnliche Gärten oder besonders 
wertvolle Anpflanzungen. Am Bewertungsobjekt befinden sich keine sonstigen Anlagen. 

Der Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt sich aus der Addition der Werte fur die 
baulichen Außenanlagen und der sonstigen Anlagen, hiermit: 

 € 8.156. 

Bodenwert

Der Bodenwert beträgt € 75.625 (siehe dazu 7.2.2 Bodenwertberechnung).

Vorlaufiger Sachwert der Gebaude und des Grundstucks 

                     

Verkehrswertgutachten Seite 38 von 72
Gemarkung: Hochdorf          
Heckenweg xx, 72202 Nagold Hochdorf  Flurstuck: NF1-2020  Gutachten-Nr: 2023-08-101 vom 19.08.2023



Sachwertfaktor / Marktanpassungsfaktor gemaß § 14 Abs. 2 Satz 1 ImmoWertV 

Nach ImmoWertV sollen mittels Sachwertfaktoren die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstucksmarkt erfasst 

werden, soweit sie nicht auf andere Weise bereits berucksichtigt worden sind. Im Rahmen des Sachwertverfahrens sind 

Sachwertfaktoren nach § 193 Abs. (5) Satz 2 Nr. 2 des BauGB zu verwenden. Sachwertfaktoren sind insbesondere 

Faktoren zur Anpassung des Sachwerts, die aus dem Verhältnis geeigneter Kaufpreise zu entsprechenden Sachwerten 

abgeleitet worden sind. 

Der objektartspezifische Marktanpassungsfaktor (Sachwertfaktor) wird auf der Grundlage 

• der Angaben des ortlichen Gutachterausschusses 

• durch Abrufen von Daten aus Datenbanken externer Dienstleister 

• durch eigene Erhebungen des Sachverständigen 

bestimmt und angesetzt. 

Der Sachwert ist eine Große, die uberwiegend aus Kostenuberlegungen heraus entsteht (Erwerbskosten des Bodens 

und Herstellungskosten des Gebäudes). Aus diesem Grund muss bei der Ableitung des endgultigen Sachwerts immer 

noch die Marktsituation berucksichtigt werden, denn reine Kostenuberlegungen fuhren in den meisten Fällen nicht zu 

einem Preis, der auf dem Grundstucksmarkt am wahrscheinlichsten zu erzielen wäre. 

Das tatsächliche Marktgeschehen und somit das Verhältnis von Verkehrswert zu Sachwert lässt sich uber sogenannte 

Sachwertfaktoren bestimmen. Solche Faktoren wurden vom Gutachterausschuss der Großen Kreisstadt Nagold und der 

Gemeinde Rohrdorf  ermittelt und dem Sachverständigen zur Verfugung gestellt. Demnach muss bei Sachwerten 

vergleichbarer Objekte von € 355.665, in Abhängigkeit des Modells zur Ableitung des Sachwertfaktors (s. Anlage 10), 

eine Marktanpassung von 14 Prozent vorgenommen werden (Sachwertfaktor = 1,14).  

Marktangepasster, vorlaufiger Sachwert 

Der marktangepasster, vorläufiger Sachwert ergibt sich somit wie folgt:

                     

Bei dem marktangepassten, vorläufigen Sachwert handelt es sich um eine Große, die sich ergeben wurde, wenn keine

besonderen objektspezifischen Grundstucksmerkmale zu berucksichtigen wären. 
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Besondere objektspezifische Grundstucksmerkmale gemaß § 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstucksmerkmalen (boG) versteht man alle vom ublichen Zustand 

vergleichbarer Objekte, den Wert beeinflussende, abweichende, individuelle Eigenschaften des Bewertungsobjekts, wie 

• besondere Ertragsverhältnisse, 

• Baumängel und Bauschäden, 

• wirtschaftliche Uberalterung, 

• uberdurchschnittlicher Erhaltungszustand, 

• Freilegungskosten, 

• Bodenverunreinigungen und 

• grundstucksbezogene Rechte und Belastungen. 

Die besonderen objektspezifischen Grundstucksmerkmale sind, soweit sie bei der Berechnung bis zu dieser Stelle noch 

nicht berucksichtigt wurden, durch Zu- oder Abschläge regelmäßig nach der Marktanpassung gesondert zu 

berucksichtigen (§ 8 Absatz 2 und 3 ImmoWertV). 

Bei dem hier vorliegenden Fall sind ausschließlich besondere Ertragsverhältnisse in Form von Mindermiete (Underrent)

in Hohe von -9.932 € wertrelevant zu berucksichtigen (Herleitung siehe unten).
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7.3.2 Sachwertberechnung

Tabellarische Zusammenfassung der Sachwertberechnung nach SW-RL
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7.4 Ertragswertermittlung gem. §§ 17– 20 ImmoWertV

Das Modell fur die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 17 - 20 ImmoWertV beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktublich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten und 

Pachten) aus dem Grundstuck. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich fur den (Ertrags-) 

Wert des Grundstucks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzuglich der 

Aufwendungen, die der Eigentumer fur die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstucks aufwenden muss 

(Bewirtschaftungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Uberlegung, dass der dem Grundstuckseigentumer verbleibende Reinertrag aus 

dem Grundstuck die Verzinsung des Grundstuckswerts (bzw. des dafur gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird 

der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt. Hierbei ist zu beachten, dass der 

Reinertrag fur ein bebautes Grundstuck sowohl die Verzinsung fur den Grund und Boden als auch fur die auf dem 

Grundstuck vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z.B. Anpflanzungen) darstellt. Der 

Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstorbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) 

Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i.d.R. im Vergleichswertverfahren (vgl. § 16 

ImmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben wurde, wenn das Grundstuck unbebaut wäre. Der auf 

den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem Liegenschaftszinssatz 

bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar). Der auf die baulichen und 

sonstigen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt-) Reinertrag des Grundstucks“ 

abzuglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 

Der (Ertrags-) Wert der baulichen und sonstigen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d.h. Zeitrentenbarwert- 

berechnung) des (Rein-) Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des Liegen- 

schaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von 

„Bodenwert“ und „Wert der baulichen und sonstigen Anlagen“ zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstucksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen 

Ertragswerts nicht berucksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem vorläufigen Ertragswert 

sachgemäß zu berucksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen- 

schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktublich erzielbaren 

Grundstucksreinertrages dar. 
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7.4.1 Erlauterungen der verwendeten Begriffe und Wertermittlungsansatze im Ertragswertverfahren 

Jahresrohertrag 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktublich erzielbaren 

Erträgen aus dem Grundstuck. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den ublichen (nachhaltig gesicherten) 

Einnahmemoglichkeiten des Grundstucks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Weicht die tatsächliche Nutzung 

von Grundstucken oder Grundstucksteilen von den ublichen, nachhaltig gesicherten Nutzungsmoglichkeiten ab und/oder

werden fur die tatsächliche Nutzung von Grundstucken oder Grundstucksteilen vom Ublichen abweichende Entgelte 

erzielt, sind fur die Ermittlung des Rohertrags zunächst die fur eine ubliche Nutzung marktublich erzielbaren Erträge 

zugrunde zu legen. 

Wohnflache 

Tatsachliche Nettokaltmieten 

marktublich erzielbare Netto-

kaltmiete 

ca. 216,90 m2 

Das Dacheschoss wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung von den Eigentu- 

mern selbst bewohnt, inkl. Nutzung der Garage. Das Erdgeschoss ist vermietet 

bis 21.12.2026. Die tatsächliche mtl. Miete fur das Dachgeschoß beläuft sich auf

4,99 € / m² 

Die marktublich erzielbare Miete konnte aus dem Mietspiegel der Stadt Nagold 

hergeleitet werden.  Die Herleitung (siehe unten) ergab eine fur das 

Bewertungsobjekt marktublich erzielbare Miete von:

• 6,55 € / m² / Monat fur das Erdgeschoss

• 7,09 € / m² / Monat  fur das Dachgeschoss

• 50,00 €  / Stuck / Monat fur die Garage 

Herleitung der marktublich erzielbaren Nettokaltmiete:

Marktublich erzielbare Miete lt. Mietspiegel der Stadt Nagold 7,62 € / m² 

Zu- und Abschläge zur marktublich erzielbaren Miete lt. Mietspiegel der Stadt Nagold:
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Rohertrag 

Auf der Grundlage der oben angegebenen, marktublich erzielbaren Mieten ergibt sich ein Jahres-Rohertrag in Hohe von:

€ 18.333. 

Bewirtschaftungskosten 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktublich entstehende Aufwendungen, die fur eine ordnungsgemäße Bewirt- 

schaftung und zulässige Nutzung des Grundstucks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die 

Bewirtschaftungskosten umfassen 

• die Verwaltungskosten, 

• die Instandhaltungskosten, 

• das Mietausfallwagnis und 

• die Betriebskosten. 

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch unein- 

bringliche Ruckstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorubergehenden Leerstand von 

Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von 

uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 19 

Abs. 2 Ziffer 3 ImmoWertV u. § 29 Satz 1 und 2 II. BV). 

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die 

vom Eigentumer zu tragen sind, d.h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden 

konnen. Die Bewirtschaftungskosten werden, modellkonform gemäß ImmoWertV bzw. gem. Modell II. BV in  Ansatz 

gebracht.

Grundlage der Bewirtschaftungskosten nach Anlage 1 der Ertragswertrichtlinie bilden die Angaben der II. 

Berechnungsverordnung vom 01.01.2002. Diese Bewirtschaftungskosten werden alle drei Jahre uber den 

Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes angepasst. Gem. Ertragswertrichtlinie erfolgt zur Vermeidung von

Wertsprungen die jährliche Wertfortschreibung mit dem Prozentsatz, um den sich der vom Statistischen Bundesamt 

festgestellte Verbraucherpreisindex fur Deutschland fur den Monat Oktober des jeweiligen Vorjahres erhoht oder 

verringert hat. Der Verbraucherpreisindex fur Oktober 2001 lag bei 81,6 (2015 = 100) und fur Oktober 2021 bei 110,7 

(2015 = 100), sodass sich eine prozentuale Steigerung um 35,66 % ergibt. Die Werte sind nach der Fortschreibung 

sachverständig zu runden. Zum 01.02.2022 werden die unten angegebenen Bewirtschaftungskosten in Ansatz gebracht.
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Die folgenden jährlichen Bewirtschaftungskosten wurden im einzelnen ermittelt als:

• Verwaltungskosten     (Basis: je Wohngebäude bei EFH/ZFH)    353,00 €

• Instandhaltungskosten Wohnung EG (Basis: m² Wohnfläche) 1.357,86 €

• Instandhaltungskosten Wohnung DG (Basis: m² Wohnfläche) 1.288,32 €

• Instandhaltungskosten Garage    (Basis: je Garage)      92,00 €

• Mietausfallwagnis     (Basis % vom Rohertrag)    366,35 €

Betriebskosten 

Laut Information des Auftraggebers werden die anteiligen Betriebskosten nach den Regelungen der 

Betriebskostenverordnung (BetrKV) auf den Mieter umgelegt, wovon i.d.R. Auszugehen ist. 

Fur das Bewertungsobjekt ergeben sich folgende Bewirtschaftungskosten:

Bewirtschaftungskosten jahrlich rd.

insgesamt (rd.):

 3.458 €  

19 % des Rohertrags 
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Liegenschaftszinssatz und Restnutzungsdauer 

Liegenschaftszinssatz 

Restnutzungsdauer 

Barwertfaktor 

1,70 % 

Auf Basis des Information uber die auf das Richtwertgrundstuck entfallenden 

Liegenschaftszinsen des Gutachterausschuss der Großen Kreisstadt Nagold 

und der Gemeinde Rohrdorf wird unter Wurdigung der Parameter Gebäudeart 

und der Restnutzungsdauer der Liegenschaftszinssatz mit 1,70 % festgelegt. 

Erlauterung: 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengroße im Ertragswertverfahren. Er ist 

auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden 

Reinerträge fur mit dem Bewertungsgrundstuck hinsichtlich Nutzung und 

Bebauung gleichartiger Grundstucke nach den Grundsätzen des 

Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 14 Nr. 3 Satz 2 

ImmoWertV). Der Ansatz des (marktkonformen) Liegenschaftszinssatzes fur die 

Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das 

Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem 

Verkehrswert entspricht. Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der 

Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens. Durch ihn werden die 

allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstucksmarkt erfasst, soweit diese 

nicht auf andere Weise berucksichtigt sind.

Fiktives Baujahr: 1986

Wirtschaftliches Alter zum WEST in Jahren:     36

Wirtschaftliche Restnutzungsdauer (RND) in Jahren:     32

Der Barwertfaktor (BWF) ist gemäß EW-RL ein Vervielfältiger der als 

Zeitrentenbarwertfaktor einer jährlich nachschussig zahlbaren Rente uber die 

Zeit der Restnutzungsdauer, also uber 32 Jahre, berechnet wird. In diesem Fall 

wird laut Information des Gutachterausschusses der Liegenschaftszins von   

1,70 % in Ansatz gebracht. Der Barwertfaktor errechnet sich aus: 

BWF=(qn –1) / (qn x(q–1)) = 24,525   

wobei: n = Laufzeit (RND) 

q = p/100 + 1 

p = Liegenschaftszins 
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Ertragswert 

Der Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der Summe 

aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein-) Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen 

entspricht. Die Einkunfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse

zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist fur die baulichen und sonstigen Anlagen die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer anzusetzen, fur 

den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Der Ertragswert ergibt sich mit den ermittelten Eingangsgroßen wie folgt: 

7.4.2 Ertragswertberechnung
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8. Berucksichtigung wertrelevanter Rechte und Belastungen

Im vorliegenden Fall sind keine wertbeeinflussenden Rechte und Belastungen bei der endgultigen Bildung des 

Verkehrswertes zu berucksichtigen. 

9. Plausibilitatsprufung 

Der Ertragswert weicht lediglich ca. 0,76 % vom Sachwert ab, der fur die Ableitung des Verkehrswertes maßgeblich ist 

und stutzt somit die Herleitung dieser Verkehrswertermittlung. 

10. Verkehrswert am Wertermittlungsstichtag 

Der Verkehrswert, wie er in § 194 des Baugesetzbuchs normiert ist, wird im Allgemeinen als der Preis angesehen, der im

gewohnlichen Geschäftsverkehr unter Berucksichtigung aller wertrelevanten Merkmale zu erzielen wäre. Insofern 

handelt es sich bei dem Verkehrswert um die Prognose des wahrscheinlichsten Preises. Der Verkehrswert als der 

wahrscheinlichste Preis ist nach § 8 Abs. 1 ImmoWertV aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen Verfahren 

unter Wurdigung seines oder Ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln. In Anbetracht des Zwecks des Gutachtens, der 

Nutzung des Objektes sowie des erteilten Auftrages und den Aussagen des Gutachterausschusses fur 

Grundstuckswerte in der Großen Kreisstadt Nagold und der Gemeinde Rohrdorf, orientiere ich mich bei der Ermittlung 

des Verkehrswertes im wesentlichen am Ergebnis des Sachwertverfahrens. Die Ergebnisse der weiteren 

angewendeten Wertermittlungsverfahren stutzen dabei dieses Ergebnis. 

Der Verkehrswert (nach § 194 BauGB) wird, unter Berucksichtigung aller wertrelevanten Einflusse, sowie der Lage auf 

dem Grundstucksteilmarkt zum Wertermittlungsstichtag, dem 31.01.2022, ermittelt mit rd. 

€ 396.000 

(in Worten: dreihundertsechsundneunzigtausend Euro) 

11. Schlusserklarung des Sachverstandigen 

Dieses Gutachten ist nur mit der Originalunterschrift gultig. Die dem Sachverständigen uberlassenen Materialien und 

eine Ausfertigung dieses Gutachtens werden in seinem Buro archiviert. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 10 Jahre. Der 

Sachverständige erklärt, dass er dieses Gutachten in seiner Verantwortung, frei von jeder Bindung, ohne personliches 

Interesse am Ergebnis und ohne die Verfolgung von wirtschaftlichen Interessen Dritter oder im Auftrag Dritter erstellt hat.

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine der Ablehnungsgrunde 

entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen 

keine volle Glaubwurdigkeit beigemessen werden kann. Der Sachverständige erklärt, dass er das Gutachten ohne die 

Mitwirkung Dritter erstellt hat. 

Tiefenbach, 19. August 2023, Michael Schomburg 

(Freier Sachverständiger fur die Wertermittlung von 

bebauten und unbebauten Grundstucken)

© Urheberschutz 

Das vorliegende Gutachten und die darin enthaltenen Fotos sind urheberrechtlich geschutzt. Das Gutachten ist nur fur
den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt, da gegebenenfalls in der Wertableitung verfahrensbedingte
Besonderheiten zu berucksichtigen sind. Eine Vervielfältigung oder anderweitige Verwendung durch Dritte ist nur mit
schriftlicher Zustimmung des Unterzeichners gestattet. 
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Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung nach BauGB 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 

BauNVO 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

Landesbauordnung fur Baden-Wurttemberg (LBO) 

in der Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 70 der Verordnung vom 25. 
Januar 2012 (GBl. S. 65, 73) 

ImmoWertV 

Verordnung uber Grundsätze fur die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstucken (Immobilienwertermitt- 
lungsverordnung – ImmoWertV) vom 14. Juli 2021, sowie modellkonform vom 19. Mai 2010 geändert durch Art. 16 G v. 
26.11.2019 

II . BV

Verordnung uber wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite 
Berechnungsverordnung - II. BV)

WertR 2006 

Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien fur die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstucken in der 
Fassung vom 01. März 2006 (BAnz Nr. 108a vom 10. Juni 2006); Berichtigung vom 1. Juli 2006 BAnz. Nr. 121 S. 4798; 

Kommentar des Autors: (Hinsichtlich der Regelungen zum Sachwert-, Vergleichswert- bzw. Ertragswertverfahren wird 
auf die Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 5. September 2012 (BAnz. AT 18.10.2012), auf die Vergleichswertrichtlinie (VW-
RL) vom 20. Marz 2014 (BAnz. AT 11.04.2014 B3) bzw. auf die Ertragswertrichtlinie (EW-RL) vom 12. November 2015 
(BAnz. AT 04.12.2015 B4) verwiesen) 

Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL) 

Richtlinie zur Ermittlung von Bodenrichtwerten vom 11. Januar 2011 

Sachwertrichtlinie (SW-RL) 

Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts vom 05. September 2012 in der Bekanntmachung vom 18. Oktober 2012 (BAnz 
AT 18.10.2012 B1) 

Vergleichswertrichtlinie (VW-RL) 

Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie – VW-RL) vom 20. März 2014
(BAnz. AT 11.04.2014 B3) 

Ertragswertrichtlinie (EW-RL) 

Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie – EW-RL) vom 12. November 2015 (BAnz. AT 
04.12.2015 B4) 

BGB 

Burgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), 
letzte Anderung 07.November 2021

EnEV 

Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 24. 
Oktober 2015 (BGBl. I S. 1789) geändert worden ist Stand: Inkrafttreten der letzten Anderung: 28. Oktober 2015 (Art. 5 
VO vom 24. Oktober 2015), ab 01. November 2020 außerkraft getreten und ersetzt durch das Gebäudeenergiegesetz 

GEG 

Gebäudeenergiegesetz vom 08. August 2020 (BGBI S. 1728)

WoFlV 

Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) 

Verbraucherpreisindizes fur Deutschland

Statistisches Bundesamt (DESTASIS, 2023), Stand 17. Januar 2023

BetrKV 

Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347), letzte Anderung 23 Juni 2021 
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DIN 277 

„Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau“ mit dem Ausgabedatum 2021-08 

DIN 283 

DIN 283 Blatt 2 „Wohnungen, Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen“ (Ausgabe Februar 1962; obwohl im 
Oktober 1983 zuruck gezogen findet diese Vorschrift in der Praxis weiterhin Anwendung) 
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Anlagen 

Anlage 1 - Auszuge aus der Liegenschaftskarte 

Anmerkung des Sachverständigen: 

Liegt für die Prüfungsaufgabe nicht vor. Wird im Fall eines realen Kundenauftrags als Anlage 1 angefügt.

Anlage 2 - Grundbuchauszug 

Anmerkung des Sachverständigen: 

Liegt für die Prüfungsaufgabe nicht vor. Wird im Fall eines realen Kundenauftrags als Anlage 2 angefügt.
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Anlage 3 - Karten zur Makro- und Mikrolage 

Quelle:  http://www.openstreetmap.org

Quelle: Immobilienmarktbericht 2020 v. 30.09.2020 Große Kreisstadt Nagold 
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Anlage 4 – Fotodokumentation 

Stadt Nagold (Quelle: Immobilienmarktbericht 2020 v. 30.09.2020 Große Kreisstadt Nagold)

______________________________________________________________________________

Nordwestansicht (Quelle: Auftraggeber) 
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Sudseite (Quelle: Sachverständiger bei Ortsbesichtigung) 

______________________________________________________________________________

Nordseite (Quelle: Sachverständiger bei Ortsbesichtigung) 
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Ostseite (Quelle: Sachverständiger bei Ortsbesichtigung) 
______________________________________________________________________________

Kelleraußentreppe (Quelle: Sachverständiger bei Ortsbesichtigung) 

Verkehrswertgutachten Seite 56 von 72
Gemarkung: Hochdorf          
Heckenweg xx, 72202 Nagold Hochdorf  Flurstuck: NF1-2020  Gutachten-Nr: 2023-08-101 vom 19.08.2023



Straßenbild (Quelle: Sachverständiger bei Ortsbesichtigung) 

______________________________________________________________________________
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Anlage 5 - Grundrisse

Abb. Grundriss Untergeschoss (Keller) (Quelle: Auftraggeber)

__________________________________________________________________________________

Abb. Grundriss Erdgeschoss (Quelle: Auftraggeber)
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Abb. Grundriss Dachgeschoss (Quelle: Auftraggeber)
_________________________________________________________________________________
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Anlage 6 -  Anpassung Bodenrichtwert (Umrechnungskoeffizienten)

Kreuzinterpolation zur Ermittlung des Bodenrichtwert-Anpassungsfaktors WGFZ : WGFZ

Quelle: Kreutzinterpolation Sachverständiger
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Anlage 7 - Tabelle 1, Anlage 2 der Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 05.09.2012: Beschreibung der 
Gebaudestandards fur freistehende Ein- und Zweifamilienhauser, Doppelhauser und Reihenhauser 

Teil 1 der Tabelle 1, Anlage 2 der Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 05.09.2012: Beschreibung der 
Gebaudestandards fur freistehende Ein- und Zweifamilienhauser, Doppelhauser und Reihenhauser 
(Quelle:  Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 05.09.2012)
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Teil 2 der Tabelle 1, Anlage 2 der Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 05.09.2012: Beschreibung der 
Gebaudestandards fur freistehende Ein- und Zweifamilienhauser, Doppelhauser und Reihenhauser 
(Quelle:  Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 05.09.2012)
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Anlage 8 - Ermittlung der Normalherstellungskosten 2010 und der Alterswertminderung 

Normalherstellkosten Wohnhaus:

Kostenkennwerte fur den zu bewertenden Gebäudetyp:

Ermittlung der Standardstufe:
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Ermittlung des Kostenkennwerts anhand der Standardstufen:

Korrekturfaktor 1,05 fur freistehende ZFH gem. Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 05.09.2012:

Kostenkennwert gerundet 809,00 € x Korrekturfaktor 1,05 = Kostenkennwert korrigiert 849,45 €

Kostenkennwert korrigiert gerundet 849,00 € / m² Bruttogrundflache

Normalherstellkosten Garage:

Ermittlung der Standardstufe (aufgrund besserer Anwendbarkeit gem. ImmoWertV 2021):

Ermittlung des Kostenkennwerts anhand der Standardstufen:

Kostenkennwert 485,00 € / m² Bruttogrundflache
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Alterswertminderung 

Ermittlung fiktives Baujahr:

Ermittlung der Alterwertminderung (Alterswertminderungsfaktor):
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Der Alterwertminderungsfaktor entspricht demnach 0,4706.
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Anlage 9 - Auszug aus der Bodenrichtwertkarte 

(Quelle Bodenrichtwertinformationssystem Baden-Wurttemberg - Gemeinsamer Gutachterausschuss Oberes Nagoldtal)
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Anlage 10 - Modell zur Ableitung des Sachwertfaktors des ortlichen Gutachterausschuss 
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Anlage 11 - Modell zur Ableitung des Liegenschaftszinssatzes des ortlichen Gutachterausschuss 
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